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Mit Unterstützung der Deutschen Krebshilfe
e.V. ist ein Projekt „Deutsch-polnisches Mam-
mazentrum“ ins Leben gerufen worden.

Das Projekt wird getragen vom Mammazen-
trum Görlitz und dem Ostsächsischen Tumor-
zentrum und baut auf einem Kooperations-
vertrag zwischen der Medizinischen Univer-

sität Breslau und der Städtischen Klinikum
Görlitz GmbH auf.
Das Deutsch-polnische Mammazentrum will
sich zu einem grenzüberschreitenden Kom-
petenzzentrum für Erkrankungen der weibli-
chen und männlichen Brust entwickeln. Es
sind ein Austausch von Ärzten auf diagnosti-
schem und therapeutischem Gebiet, Gastvor-

Projekt
Deutsch-polnisches Mammazentrum

Das Sächsische Staatsministerium für Soziales
bittet, nachstehenden Brief vom 1. 8. 2003
im „Ärzteblatt Sachsen“ zu veröffentlichen:
Sehr geehrter Herr Präsident,
mit den oben genannten Schreiben (7. Mai
2003 und 8. Juli 2003) hatten Sie im Namen
der Ärzteschaft angefragt, wer im Falle einer
Schädigung des Patienten durch eine Pocken-
schutzimpfung haftet.
Zunächst bitten wir Sie, die lange Bearbei-
tungsdauer Ihrer Anfrage in unserem Haus zu
entschuldigen. Ein Grund hierfür ist die strit-
tige Frage der Zuständigkeit zwischen dem
Bund und den Ländern während der Phase 1
des Konzeptes der Impfstrategie zur Pocken-
bekämpfung. Damit einher geht auch das bis-
lang nicht vollständig gelöste Problem der
sozialen Entschädigung bei einem möglichen
Impfschaden.
Dennoch teilen wir Ihnen hiermit den derzei-
tigen Verfahrensstand bezüglich der haftungs-
rechtlichen Fragen bei Pockenimpfungen mit
(Grundlage ist dabei eine Gemeinsame Bund-
Länder-Stellungnahme zu diesem Thema).

1. Sachverhalt
Die Pockenimpfung mit den gegenwärtig zur
Verfügung stehenden Impfstoffen weist Kom-
plikationen mit teilweise tödlichem Ausgang
auf. Bei einer Impfung der gesamten deutschen
Bevölkerung (ca. 81 Millionen) mit einem er-
wiesenermaßen wirksamen Impfstamm ist mit
800 bis 1600 Fällen postvakzinaler Enzepha-
lopathie oder postvakzinaler Enzephalitis zu

rechnen. Diese Komplikationen sind nicht thera-
pierbar. Unter den Betroffenen ist zu etwa 10 %
mit tödlichem Ausgang und zu etwa 20 % mit
bleibenden Schäden zu rechnen. Zusätzlich
könnten bei 5000 bis 7500 Fällen Nebenwir-
kungen auftreten, die mit Vaccinia-Immunglo-
bulin oder mit Virostatika behandelbar sind.

2. Strategiekonzept
Daher wird nach dem Konzept der Impfstra-
tegie zur Bekämpfung von Pockenerkran-
kungen, welches auf verschiedenen Phasen
einer Bedrohung für Deutschland basiert und
von der Bund-Länder-AG Gesundheitsschutz
fachlich mitgetragen wird, der Umfang der
Impfung eng an den jeweiligen Gefährdungs-
grad der Bevölkerung angelehnt.
a) Phase 1 – weltweit kein Pockenfall:
Impfung ausgewählter Gruppen auf freiwilli-
ger Basis (z. B. Laborpersonal in den Kom-
petenzzentren)
Festzuhalten ist für diese Phase, dass die
Impfung nach derzeitiger Rechtslage ledig-
lich auf freiwilliger Basis erfolgen und damit
ohne Impfpflicht stattfinden kann. Der Bund
und die Länder diskutieren zur Zeit, ob und
wer wegen der besonderen Verantwortung in
dieser Phase für den genannten Personenkreis
eine öffentliche Impfempfehlung aussprechen
kann und soll.
Von Seiten des Bundes wird nunmehr erwo-
gen, eine besondere gesetzliche Ermächtigung
im Infektionsschutzgesetz zu schaffen, die es
ihm ermöglicht unter besonderen Vorausset-

zungen eine öffentliche Empfehlung für Schutz-
impfungen auszusprechen. Dies soll ein früh-
zeitiges und bundeseinheitliche Reagieren auf
eine Gefahrensituation ermöglichen. Wir begrü-
ßen und unterstützen aus verschiedenen Grün-
den (siehe hierzu auch unter 3.) dieses Vorha-
ben. Einige Länder stehen der geplanten Än-
derung jedoch ablehnend gegenüber. Ob und
wann das Vorhaben Gesetzeskraft erlangt, ver-
mögen wir daher zur Zeit nicht zu beurteilen. 
b) Phase 2 – erster Pockenfall weltweit,
aber keine Gefahr für Deutschland: Impfung
des medizinischen Personals, der Katastrophen-
schützer, der Polizei, der Feuerwehr, der Ver-
sorgungsbetriebe und weiterer Personen, die
für das öffentliche Leben unentbehrlich sind.
Auch im Rahmen der zweiten Phase wird die
Impfung lediglich angeboten, findet also auf
freiwilliger Basis statt. Allerdings wird für die-
se Phase eine einheitliche öffentliche Emp-
fehlung nach § 20 Abs. 3 IfSG durch die Län-
der ausgesprochen werden.
c) Phase 3 – Auftreten eines Pockenfalls
mit Gefahr für Deutschland sowie erster
Pockenfall in Deutschland: Riegelungsimp-
fung, Impfung von Kontaktpersonen; bei de-
zentralen Erkrankungsfällen oder nicht Be-
herrschen der Epidemie generelle Impfung der
Bevölkerung. In einer Krisensituation dieser
Phase wird das Bundesministerium für Ge-
sundheit und soziale Sicherung eine Rechts-
verordnung nach § 20 Abs. 6 IfSG erlassen,
die eine Impfpflicht begründet.

3. Haftungsrechtliche Absicherung 
des Impflings 

„Wer durch eine Schutzimpfung ... ,
(1.) die von einer zuständigen Landesbehör-
de öffentlich empfohlen und in ihrem Be-
reich vorgenommen wurde,
(2.) auf Grund dieses Gesetzes angeordnet
oder gemäß § 20 Abs. 8 öffentlich empfohlen
wurde (Anm.: so die Entwurfsfassung; § 20
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lesungen, Gastseminare und gemeinsame
Symposien vorgesehen. Weiterhin ist eine
Diskussion der jeweiligen Leitlinien sowie
der Aufbau einer teleradiologischen Mam-
mographiebefundung geplant.
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